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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

 
C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 

anderer Behörden und Dienststellen 

 

 

 

C. Rechtsvorschriften und 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen 
 

 

 Bekanntmachung des Zweck-                

verbandes Naturpark Schwalm-

Nette über den Jahresabschluss 

2022 
 

Bekanntmachung 

des Jahresabschlusses 2020 

des Zweckverbandes  

„Naturpark Schwalm-Nette“ 

 

I. Die Verbandsversammlung des Zweckver-

bandes Naturpark Schwalm-Nette hat am 

25.11.2021 einstimmig folgenden Beschluss 

gefasst: 

 

a) Die Verbandsversammlung stellt den                  

vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises 

Viersen geprüften und mit einem unein-

geschränkten Bestätigungsvermerk verse-

henen Jahresabschluss zum Stichtag 

31.12.2020 gemäß § 18 GkG 

NRW i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW fest. 

b) Das Jahresergebnis beträgt 1.041,77 €.  

Der Jahresüberschuss des Jahres 2020 

wird in voller Höhe der Ausgleichs-              

rücklage zugeführt.  

c) Die Verbandsversammlung erteilt dem 

Verbandsvorsteher gemäß § 18 GkG NRW 

i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW Entlastung 

für das Haushaltsjahr 2020. 

 

Die Bilanz des Zweckverbandes Naturpark 

Schwalm-Nette schließt zum 31.12.2020 mit                  

folgenden wesentlichen Positionen: 

 

 

 

 
 

II. Der vorstehende Beschluss wird hiermit               

gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale 

Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. 

NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 

5 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. 

S. 490) i.V.m. § 96 der Gemeindeordnung  

für das Land Nordrhein-Westfalen in                   

der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt              

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
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13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), öffentlich 

bekannt gemacht. Der Bezirksregierung    

Düsseldorf wurde der Jahresabschluss mit 

Anlagen und Lagebericht mit Schreiben vom 

07.02.2022 gemäß § 18 GkG i.V.m. § 96 GO 

NRW angezeigt.  

 

Viersen, den 20. Juli 2022 

 

gez. Dr. Coenen 

Verbandsvorsteher 

 
Abl. Bez. Reg Ddf 2022 S. 448 
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Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die  
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 40474 Düsseldorf zu richten. 

Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich 
  

Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche 10.00 Uhr. 
 

Laufender Bezug nur im Abonnement. Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich 51,00 €. 
 

Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €.  
Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 1,60 € Versandkosten erhoben.  

Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 1,60 € Versandkosten, werden zum Jahresende per Rechnung ausgewiesen. 
 

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten. 
 

Abonnementsbestellungen und -kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 
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